
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1986/1/28 11Os203/85,
15Os64/88, 12Os51/89 (12Os52/89)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.01.1986

Norm

StGB §198

Rechtssatz

Für das Merkmal der Gröblichkeit sind neben der Dauer der P4ichtverletzung jedenfalls auch die 7nanzielle Situation,

die Verdienstmöglichkeiten und die Lebensverhältnisse des Unterhaltsp4ichtigen sowie dessen bisheriges Verhalten

und die Gründe für die Nichterbringung der Unterhaltsleistung maßgebend.
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